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Zur Versorgung des Grundstücks/der Grundstücke (nachfolgend: Grundstück) 
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________________________________________ 
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 ____________  
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 __________  _____________________________ 
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0 Präambel 

0.1 Die Versorgung des Grundstücks mit Wärme und ggf. mit Strom durch den Wärmeliefe-
ranten soll über moderne und energiesparende Energieerzeugungsanlagen mit geringen 
Umweltbelastungen und mit hoher Versorgungssicherheit erfolgen.  

0.2 Die Dienstleistung des Wärmelieferanten soll auf Seiten des Kunden gegenüber einer 
Eigenversorgung zu einer Gesamtkostenentlastung führen. Die gemäß Heizkostenverord-
nung auf die Mieter umlegbaren Wärmekosten sollen für die Dauer des Wärmelieferungs-
vertrags nicht höher liegen als vergleichbare Heizkosten im Eigenregiefall. Diese Ziele 
können durch die Zahlung eines Anschlusskostenbeitrags vom Kunden an den Wärmelie-
feranten erreicht werden. 

0.3 Es wird angestrebt, das versorgte Grundstück in einen grundstücksübergreifenden Ener-
gieverbund zu integrieren. Durch die Schaffung, Erhaltung und Erweiterung eines Ener-
gieverbundsystems soll die Möglichkeit eines frühzeitigen wirtschaftlichen Einsatz um-
weltentlastender Heizungssysteme wie Solarthermie oder Kraft-Wärme-Kopplung herge-
stellt werden.  

0.4 Die Vertragsparteien werden das durch den Senat des Landes Berlin unterstützte Verfah-
ren „B.E.ST. - Berliner Energiedienstleistungsstandard“ zur Anwendung bringen. Hier-
durch soll eine größtmögliche Verfahrens- und Kostentransparenz für den Wärmelieferan-
ten, den Kunden und die versorgten Mieter gewährleistet werden. 

Entwicklung und © Arge  B.E.ST.  -  EUMB Pöschk und S.T.E.R.N. GmbH,  
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1 Vertragsgegenstand und -laufzeit  

1.1 Der Wärmelieferant verpflichtet sich den Kunden mit Wärme für *) 

� Raumheizung  

� und Trinkwassererwärmung  
gemäß Ziffer 2 dieses Vertrages zu versorgen. Der Kunde verpflichtet sich, seinen Bedarf 
im vereinbarten Umfang ausschließlich aus der Anlage des Wärmelieferanten zu decken. 
Derzeit bestehende Eigenversorgung der Mieter, Pächter und sonstiger Nutzungsberech-
tigter bleibt hiervon unberührt. 

1.2 Dieser Vertrag tritt zum _____________ in Kraft und läuft für die Dauer von ____ Jahren. 
Die Versorgung beginnt am _______________ und endet am ____________.  
Der Vertrag verlängert sich stillschweigend um 5 Jahre, wenn er nicht von einer der bei-
den Seiten mit einer Frist von neun Monaten vor Ablauf der Vertragsdauer gekündigt wird. 
Die Kündigung muss durch eingeschriebenen Brief erfolgen, maßgeblich ist das Datum 
der Einlieferung des Briefes bei der Post. 

2 Umfang der Wärmeversorgung  

2.1 Der Wärmelieferant liefert die Wärme für die Raumheizung und das Trinkwasser mit fol-
genden Parametern: 

 
 
Vertragsleistung 

 
____ kWth 

 
Maximale Vorlauftemperatur 

 
____ ° C 

 
Minimale Vorlauftemperatur 

 
Gemäß der im Anhang 1 festgelegten  
außentemperaturabhängigen Heizkurve 

 
Maximale Rücklauftemperatur 

 
____ ° C 

 
Betriebsdruck 

 
____  Bar 

  
Bei Trinkwasserversorgung:  
Minimale Austrittstemperatur 
am Übergabepunkt 

 
____ ° C 

2.2 Beide Vertragspartner sind berechtigt, eine Vertragsanpassung zu verlangen, sobald und 
soweit sich der Wärmebedarf durch bauliche Maßnahmen (z.B. Wärmeschutzmaßnah-
men, Vergrößerungen oder Verkleinerungen der zu versorgenden Fläche) verändert. Ein 
Verlangen des Kunden auf Verringerung der vereinbarten Leistung ist nur zulässig, wenn 
für den Wärmelieferanten ersatzweise andere Kunden zumindest mit dem gleichen Leis-
tungsumfang bereitstehen, die aus der gleichen Anlage wie der Kunde versorgt werden 
können, und wenn ein Wärmeliefervertrag mit diesen zustande kommt. Die preislichen 
Auswirkungen der Vertragsanpassung sind geregelt in Ziffer 9.2. Für regenerative Ener-
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giequellen gilt abweichend hiervon § 3 Satz 3 und 4 AVBFernwärmeV. 

2.3 Dauer der Beheizung *) 

� Die Wärmeversorgung für Raumheizung erfolgt für die vereinbarte Heizperiode. 
Diese beginnt regelmäßig jeweils im September oder Oktober, sobald an drei auf-
einanderfolgenden Tagen nach den Feststellungen des öffentlichen Wetterdienstes 
für Berlin um 21.00 Uhr die Außentemperatur im Stadtgebiet + _____° Celsius oder 
weniger beträgt. Sie endet regelmäßig jeweils im April oder Mai, sobald an drei auf-
einanderfolgenden Tagen nach den Feststellungen des öffentlichen Wetterdienstes 
für Berlin um 21.00 Uhr die Außentemperatur im Stadtgebiet + _____ ° Celsius ü-
berschreitet. 
Außerhalb der vereinbarten Heizperiode wird der Wärmelieferant die Wärmeversor-
gung für Raumheizung auf Anforderung des Kunden in Betrieb nehmen, wenn ihm 
dies nicht unzumutbar ist.  

� Die Wärmeversorgung für Raumheizung erfolgt ganzjährig, wobei in den Monaten 
Juni bis August eine Unterbrechung für notwendige Arbeiten im Sinne von Ziffer 2.5 
zulässig ist. 

2.4 Das Trinkwarmwasser wird ganzjährig 24 Stunden am Tag geliefert und darf die in Ziffer 
2.1 angegebene Mindesttemperatur am Übergabepunkt nicht unterschreiten. 

2.5 Planmäßige Versorgungsunterbrechungen wegen Instandhaltung (DIN 31051) oder Er-
neuerung der Anlagen des Wärmelieferanten sind auf ein Minimum zu begrenzen und 
außerhalb der vereinbarten Heizperiode durchzuführen. Der Zeitpunkt und die Dauer der 
Unterbrechung sind mindestens drei Wochen vor Beginn der Arbeiten dem Kunden 
schriftlich anzukündigen und in den versorgten Gebäudeteilen durch Aushang bekannt zu 
machen. 

3 Anlagen des Wärmelieferanten und des Kunden, Eigentumsgrenzen 

3.1 Der Wärmelieferant errichtet, betreibt und unterhält zu dem in Ziffer 1.1 genannten Zweck 
eine Wärmeerzeugungsanlage sowie die notwendigen Verteilungs- und Nebenanlagen 
(nachfolgend: Anlage) auf eigenes Risiko entsprechend den geltenden rechtlichen Anfor-
derungen und den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Klimaschädigende Emis-
sionen sind beim Betrieb möglichst weitgehend zu vermeiden. Der Wärmelieferant ist für 
die Einhaltung aller rechtlichen Anforderungen an den Anlagenbetrieb während der ge-
samten Vertragslaufzeit verantwortlich. Soweit erst nach Vertragsschluss in Kraft tretende 
rechtliche Anforderungen zum Zeitpunkt dieses Vertragsschlusses bereits bekannt sind, 
wird der Wärmelieferant die Anlage entsprechend diesen zukünftig geltenden Anforderun-
gen errichten oder auf eigene Kosten nachrüsten. Alle Kosten behördlicher Auflagen, Ge-
nehmigungen und Prüfungen gehen zu Lasten des Wärmelieferanten. 

3.2 Der Wärmelieferant hat für die ordnungsgemäße Erhaltung und Unterhaltung und die ver-
tragsgemäße Verfügbarkeit der von ihm betriebenen Anlage für die gesamte Dauer des 
Vertrages zu sorgen. Wartungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie Er-
satzinvestitionen gehen zu seinen Lasten.  
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3.3 Die Wärmeerzeugungsanlage *)  

� wird  

� wird nicht  
auf dem/den nach diesem Vertrag zu versorgenden Grundstück/en errichtet. 

3.4 Die Parteien vereinbaren, dass die Anlage und die Messeinrichtungen des Wärmeliefe-
ranten entsprechend den technischen und baulichen Festlegungen gemäß Anhang 1 zu 
diesem Vertrag errichtet werden.  

3.5 Die Anlage ist so zu errichten, dass eine Steuerung vor Ort in den in Ziffer 13.3 vorgese-
henen Fällen technisch möglich ist. 

3.6 Optional, sofern eine Ausschreibung erfolgt ist: *) 

� Die weiteren Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb ergeben sich aus der 
Ausschreibung vom ................... (Anhang 7), die Bestandteil dieses Vertrages ist, 
soweit in diesem Vertrag nicht etwas abweichendes vereinbart worden ist. 

3.7 Die Anlage des Wärmelieferanten umfasst die Betriebsteile vor der/den Übergabestelle(n) 
zum Hausverteilungsnetz. Die Übergabestellen bilden zugleich die Eigentumsgrenzen. 
Die Anlage des Kunden umfasst alle Wärmeverteilungsanlagen hinter der/den Übergabe-
stelle(n). Die Festlegung der Übergabestellen und damit zugleich der Eigentumsgrenzen 
ist Bestandteil dieses Vertrages (Anhang 3). 

3.8 Die vom Wärmelieferanten errichtete Anlage im Sinne von Ziffer 3.1 und 3.7 wird nur zu 
einem vorübergehenden Zweck für die Dauer dieses Vertrages mit dem Grundstück ver-
bunden. Sie wird durch Eigentumsmarken begrenzt und ist kein Bestandteil des Grund-
stücks (Scheinbestandteil im Sinne des § 95 BGB). Sie gehört nicht zum Eigentum des 
Kunden oder Grundstückseigentümers, soweit nicht ausdrücklich eine andere Vereinba-
rung in Anhang 2 und Anhang 3 getroffen ist.  

3.9 Die Übergabestellen trennen die Anlage des Wärmelieferanten von der Hausanlage des 
Kunden. Den ausführenden Firmen des Kunden ist es gestattet, in Abstimmung mit dem 
Wärmelieferanten die Heizungs- und Trinkwarmwasserarmaturen während Instandhal-
tungsarbeiten an der Hausanlage abzusperren. Die Außerbetriebsetzung von Pumpen 
oder anderen aktiven Elementen der Anlage wird auf Anforderung der ausführenden Fir-
men vom Wärmelieferanten veranlasst. Die dem Wärmelieferanten hieraus entstehenden 
Kosten trägt der Kunde. 

4 Endschaftsregelungen 
Für den Verbleib der Anlage nach Beendigung folgende Endschaftsregelungen*)

� a.) Nach dem Ende des in Ziffer 1.2 genannten Versorgungszeitraums entfernt der 
Wärmelieferant binnen 4 Wochen die von ihm errichtete Anlage aus dem Gebäude 
des Kunden und übergibt die von ihm genutzten Räume ohne Hinterlassung von An-
lagen, Anlagenteilen, Betriebsmitteln und Verunreinigungen. Auf Verlangen des 
Kunden sind bauliche Veränderungen seitens des Wärmelieferanten wieder zu be-
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seitigen. Satz 1 gilt nicht für solche Anlagenteile (z.B. Verteilungsrohre), die für die 
Versorgung anderer Grundstücke im Rahmen eines Energieverbundes weiter benö-
tigt werden (vgl. Ziffer 6.2). § 8 Abs. 3 AVBFernwärmeV bleibt unberührt. Die Maß-
nahmen erfolgen auf Kosten des Wärmelieferanten. 

� b.) Die Endschaftsregelungen für die Anlage und Regelungen hinsichtlich der ge-
nutzten Räumlichkeiten und des Schornstein für die Zeit nach Vertragsbeendigung 
sind im einzelnen in Anhang 2 zu diesem Vertrag geregelt. 

5 Bauliche Anlagen 

5.1 Der Kunde überlässt dem Wärmelieferanten für die Zwecke dieses Vertrages *) 

� unentgeltlich  

� gegen einen Mietzins von monatlich € ______,__ 
bauliche Anlagen und Räumlichkeiten und die für den Betrieb der Anlage notwendigen 
Anschlüsse (bspw. für Wasser, Strom) gemäß Anhang 2 zu diesem Vertrag. In diesem 
Anhang sind die Eigentumsverhältnisse und die Verantwortung für Errichtung, Bereitstel-
lung und Instandhaltung für alle baulichen Anlagen und Räumlichkeiten darzustellen und 
festzulegen. Sollten Festlegungen nicht getroffen sein, übernimmt der Wärmelieferant die 
Kosten der für die Vertragserfüllung notwendigen Maßnahmen, sonstige Kosten trägt der 
Kunde, soweit nicht ein Verschulden des Wärmelieferanten vorliegt. 
 
Die Vertragsparteien schließen*)

� einen  

� keinen 
gesonderten Mietvertrag für die überlassenen Räumlichkeiten. ◊)

5.2 Der Wärmelieferant kann alle für die Durchführung dieses Vertrages notwendigen Bau- 
und Umbaumaßnahmen durchführen. Er benötigt hierfür die Zustimmung des Kunden, die 
nur bei schwerwiegenden Nachteilen für den Kunden verweigert werden kann. 

6 Dienstbarkeiten 

6.1 Der Kunde willigt mit Abschluss dieses Vertrages in die Eintragung einer beschränkten 
persönlichen Dienstbarkeit an rangbereitester Stelle gemäß Anhang 4 zu diesem Vertrag 
für die Errichtung und den Betrieb der für die Versorgung des/der oben bezeichneten 
Grundstück/e notwendigen Anlagen des Wärmelieferanten ein. Diese Dienstbarkeit er-
streckt sich ferner auf den Ausschluss der Eigenversorgung des Kunden, soweit dieser 
Vertrag nicht etwas anderes vorsieht. Die für die Durchführung dieses Vertrages notwen-
digen Betretungs- und Befahrungsrechte des Wärmelieferanten werden ebenfalls bewil-
ligt. Die Kosten der Eintragung übernimmt der Wärmelieferant.  
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6.2 Zur Erreichung größtmöglicher ökonomischer und ökologischer Vorteile vereinbaren die 
Vertragsparteien, dass die Nutzung des/der Grundstückes/e des Kunden zur Verlegung 
von Leitungen für die Wärme- und Stromversorgung Dritter unabhängig von der Wärme-
lieferung nach diesem Wärmelieferungsvertrag zulässig ist, soweit diese aus der Anlage 
erfolgt, aus der auch der Kunde versorgt wird. Dieses Recht besteht auch nach Beendi-
gung dieses Vertrages fort, solange die Leitungsführung über das Grundstück zur Versor-
gung anderer Grundstücke im Energieverbund mit Wärme notwendig und für den Kunden 
nicht unzumutbar ist. § 8 Abs. 3 AVBFernwärmeV bleibt unberührt. Der Kunde bewilligt 
auch zu diesem Zwecke mit Abschluss dieses Vertrags eine beschränkte persönliche 
Dienstbarkeit gemäß Ziffer 6.1 i.V.m. Anhang 4 zu diesem Vertrag. Die Kosten der Eintra-
gung übernimmt der Wärmelieferant. 

6.3 Die Dienstbarkeit erlischt mit Beendigung dieses Vertrages und bei Eröffnung des Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Wärmelieferanten. Unbeschadet dessen ist der 
Wärmelieferant verpflichtet, nach Vertragsbeendigung unverzüglich und formgerecht die 
Löschung der beschränkten persönlichen Dienstbarkeit im Sinne von Ziffer 6.1 zu bewilli-
gen. Dienstbarkeiten zur Durchführung der Wärmeversorgung anderer Grundstücke im 
Sinne von Ziffer 6.2 bleiben in dem vereinbarten Umfang bestehen. Die Verpflichtung zur 
unverzüglichen und formgerechten Bewilligung der Löschung dieser Dienstbarkeit durch 
den Wärmelieferanten tritt nach Wegfall der Gründe im Sinne von Ziffer 6.2 in Kraft, im 
übrigen gilt Satz 1 und 2.  

7 Anschlusskostenbeitrag 

7.1 Zur Erfüllung der in der Präambel zu diesem Vertrag genannten Ziele kann die Zahlung 
eines Anschlusskostenbeitrags erforderlich sein. Diesen zahlt der Kunde dem Wärmelie-
feranten für die Erstellung oder Verstärkung der für die Wärmeversorgung seines Grund-
stückes/seiner Grundstücke notwendigen Anlagen im Sinne von Ziffer 3. Ein gesonderter 
Baukostenzuschuss oder Hausanschlusskostenbeitrag gemäß §§ 9 und 10 AVBFern-
WärmeV wird daneben nicht erhoben. 

7.2 Der Anschlusskostenbeitrag beträgt € ________________ (in Worten: -
________________________) zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. *) 

� Der Anschlusskostenbeitrag erfolgt als Einmalzahlung und wird mit Versorgungsbe-
ginn (Ziffer 1.2) in Rechnung gestellt. Die Zahlung ist 4 Wochen nach Rechnungs-
zugang fällig.  
Zur Absicherung des Anschlusskostenbeitrages wird der Wärmelieferant dem Kun-
den mit der Rechnung eine Bürgschaft - auf erstes Anfordern - ◊) eines der deut-
schen Banken- und Kreditaufsicht unterliegenden Kreditinstituts in Höhe des verein-
barten Anschlusskostenbeitrags vorlegen. Der Wärmelieferant hat das Recht, die 
Bürgschaft jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Aufnahme der Wärmeversorgung 
um *) 

� ein Zehntel des Ausgangsbetrages  

� ein Fünfzehntel des Ausgangsbetrages 
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zu verringern. In diesem Fall wird er dem Kunden eine entsprechend geänderte 
Bürgschaftsurkunde vorlegen und der Kunde wird die vorhergehende Bürgschafts-
urkunde herausgeben. 

� Der Anschlusskostenbeitrag wird durch den Wärmelieferanten vorfinanziert. Die 
Zahlung des Anschlusskostenbeitrags inklusive der Finanzierungskosten seitens 
des Kunden erfolgt in ___ festen monatlichen Raten à ______,__ € zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer an den Wärmelieferanten. Die erste Rate ist am 
__.__.____, die letzte Rate am __.__.____ fällig.  

8 Preise - Definition 

8.1 Der Preis für die Wärmeversorgung gliedert sich in einen verbrauchsunabhängigen Leis-
tungspreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis, die in der Abrechnung getrennt 
auszuweisen sind. Die Preise enthalten alle bei der Durchführung der Wärmeversorgung 
anfallenden Kosten. 

8.2 Der Leistungspreis ist das Entgelt für die bereitgestellte und verfügbare Vertragsleistung, 
die in Ziffer 2.1 dieses Vertrages festgelegt ist. Der Leistungspreis wird in € pro kWth er-
hoben und schließt die Kosten für vorbereitende Maßnahmen und alle erforderlichen An-
schlüsse (Brennstoff, Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Betriebsstrom etc.) mit ein. 
Mess- und Verrechnungskosten sind ebenfalls im Leistungspreis enthalten.  
Der Grundpreis in € pro Kalenderjahr ergibt sich durch Multiplikation des Leistungspreises 
(€/kWth) mit der in Ziffer 2.1 genannten Vertragsleistung (kWth). 

8.3 Der Arbeitspreis ist das Entgelt für die bezogene Wärmemenge und ist somit verbrauchs-
abhängig. Er wird in € pro MWh erhoben, in ihm sind alle verbrauchsabhängigen Kosten 
enthalten.  

8.4 Befüllung der Kundenanlage*) 

� Die Erstbefüllung der Kundenanlage durch erfolgt den Kunden auf dessen Kosten. 

� Die Erstbefüllung der Kundenanlage erfolgt durch den Wärmelieferanten auf dessen 
Kosten.  

8.5 Die Kosten für Leistungen, die im Rahmen von Betriebsunterbrechungen notwendig wer-
den (z.B. Außerbetriebsetzen, Wiederinbetriebnahme, Neubefüllung der Anlage etc.) wer-
den zwischen Wärmelieferant und Kunde dem Verursacherprinzip entsprechend verrech-
net.  

8.6 Die gültigen Preise finden sich in der Anhang 5 (Preisblatt) und sind Bestandteil dieses 
Vertrages. 
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9 Preisanpassung  

9.1 Der Wärmelieferant ist berechtigt, den Leistungs- und den Arbeitspreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Preisanpassungsklauseln zu erhöhen. Er ist verpflichtet, diesen zu ermä-
ßigen, wenn sich einer oder mehrere darin berücksichtigte Faktoren ändern. Dies gilt 
auch, wenn zukünftig Steuern oder sonstige öffentliche Abgaben oder rechtlich oder be-
hördlich veranlasste preisrelevante Kostenbestandteile eingeführt oder erstmals erhoben 
werden oder wegfallen, die den Wärmepreis beeinflussen (z.B. CO2-Steuer, steuerliche 
Bevorzugung des Brennstoffpreises beim Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung etc.) und 
bei der Einführung, Änderung oder dem Wegfall preiswirksamer Subventionen.  
Der Wärmelieferant wird – unabhängig von einer eventuellen Preisanpassung – den Kun-
den mit der Jahresabrechnung über alle Änderungen preisrelevanter Faktoren informie-
ren. 

9.2 Leistungspreis 
 
Die Preisanpassung für den Leistungspreis (Preis für die Vorhaltung pro kWth) erfolgt auf 
der Grundlage folgender Formel:  
 
LP  = LPo x (FixG + (VI x I / Io) + (VL x L / Lo) ) 
 
LP = Leistungspreis in € / kW 
LPo = Basiswert Leistungspreis: ______,___ € / kW 
FixG = unveränderbarer Fixanteil des Leistungspreises, gewichtet mit 0,____  
VI = variabler instandhaltungsabhängiger Anteil des Leistungspreises, gewichtet mit 

0,____ 
I = Aktueller Instandhaltungsindex nach Statistisches Landesamt Berlin, Reihe M I 4, 

Instandhaltung von Mehrfamiliengebäuden ohne Schönheitsreparaturen, Nr. 
5380 (Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen). Es gilt jeweils der 
Durchschnittswert der letzten 4 Quartalswerte vor dem Zeitpunkt der Preisanpas-
sung. 

Io = Basiswert Instandhaltungsindex zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gemäß 
Index I 
______ 

VL= variabler lohnkostenabhängiger Anteil des Leistungspreises, gewichtet mit 
0,____ 

L= aktueller Lohnkostenansatz nach Statistisches Bundesamt: Durchschnittlicher 
Bruttostundenverdienst eines Arbeiters im Wirtschaftszweig “Energie und Was-
serversorgung” Fachserie 16 Reihe 2.1 Arbeitsverdienste in der Industrie (lfd. Nr. 
1045 / Deutschland). Es gilt jeweils der Durchschnittswert der letzten 4 Quartals-
werte vor dem Zeitpunkt der Preisanpassung. 

Lo Basiswert (Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) gemäß Index L  
______,___ € /Std. 
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Preisliche Auswirkungen einer Leistungserhöhung:  
Für den Fall einer Erhöhung der in Ziffer 2.1 vereinbarten Leistung gilt folgendes:  
Sofern eine Leistungserhöhung mit der bestehenden Anlage des Wärmelieferanten er-
reicht werden kann, bleibt der Jahresgrundpreis (€ p.a., vgl. Preisblatt) unverändert, es 
verringert sich der Leistungspreis (€ pro kW Vertragsleistung) entsprechend. 
Wenn durch die Erhöhung der vertraglichen Leistung eine Erweiterung der Wärmeerzeu-
gungsanlage des Wärmelieferanten, seines Wärmeverteilnetzes und/oder des Hausan-
schlusses notwendig wird, bleibt der Leistungspreis (€ pro kW Vertragsleistung) unverän-
dert. Falls erforderlich, kann der Wärmelieferant einen weiteren Anschlusskostenbeitrag 
im Sinne von Ziffer 7.1 verlangen, Die Höhe des Zuschusses wird zwischen den Ver-
tragspartnern ausgehandelt und der Wärmelieferant legt hierzu die erforderlichen Kalkula-
tionen vor. 

9.3 Arbeitspreis 
Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass gegenwärtig kein anwendbarer Gas-
preisindex existiert, welcher die Preisentwicklung für Sondervertragskunden des örtlichen 
Gasversorgers (z. Zt. GASAG) abbildet, die vergleichbare Abnahmeverhältnisse aufwei-
sen.  
Aus diesem Grunde wird für die Anpassung des brennstoffbezogenen Anteils (s.u. B) des 
Arbeitspreises der von der GASAG für die Sonderverträge SV1 bzw. SV2 verwendete 
Preisanpassungsmodus übernommen.  
Sollte bei den GASAG-Sonderverträgen ein anderer Index als der Anpassung des Ar-
beitspreises mit (B) benannte Index verwendet werden, so wird dieser unverzüglich auch 
in diesen Vertrag übernommen.  
Sollte künftig ein amtlicher Preisindex veröffentlicht werden, der die Preisentwicklung für 
die Versorgung vergleichbarer Abnahmeverhältnisse widerspiegelt, so wird dieser unver-
züglich in den Wärmeliefervertrag übernommen. Der amtliche Index hat Vorrang vor an-
deren Bezugsgrößen.  
Über mögliche Veränderungen bezüglich der Preisanpassungsregelungen der GASAG 
und die Veröffentlichung amtlicher Gaspreisinidizes wird der Wärmelieferant den Kunden 
unverzüglich informieren.  
 
Die Preisanpassung für den Arbeitspreis erfolgt auf der Grundlage folgender Formel:  
 

AP = APo x (FixA + (VB x B / Bo) + (VS x S / So) ) 
 
AP = Arbeitspreis in € / MWh 
APo = Basiswert Arbeitspreis: ______,___ € / MWh  
FixA = unveränderbarer Fixanteil des Arbeitspreises, gewichtet mit 0,____ 
VB = Variabler brennstoffbezogener Anteil des Arbeitspreises, gewichtet mit 0,____ 
B = Statistisches Bundesamt: Preis für leichtes Heizöl (ohne Umsatzsteuer) in €/hl, 

Fachserie 17 – Preise Reihe 2 “Preise und Preisindizes für gewerbliche Produkte 
(Erzeugerpreise) Preis für Verbraucher in Düsseldorf, Frankfurt am Main und 
Mannheim/Ludwigshafen (Rhein-Main-Schiene) bei Lieferung in Tanklastwagen 
von 40-50 hl pro Auftrag einschließlich Verbrauchssteuer. Maßgebend ist das a-
rithmetische Mittel der Berichtsorte. Es gilt jeweils der Durchschnittswert des 
zweitletzten und drittletzten veröffentlichten Quartals vor dem Zeitpunkt der 
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Preisanpassung. 
Bo = Basispreis (Preis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses) gemäß Index B  

______,___ € / hl 
VS = Variabler betriebsstrombezogener Anteil des Arbeitspreises, gewichtet mit 

0,____ 
S = Aktueller Arbeitspreis im Allgemeinen Tarif der BEWAG für gewerblichen, berufli-

chen und sonstigen Bedarf, Tarif ohne Leistungsbemessung: ohne Zeitzonenre-
gelung (derzeit: Bewag-Profi) 

So = Basiswert (Preis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gemäß Index S) 
______ Pf / kWh 

9.4 Der Wärmelieferant prüft die Notwendigkeit von Änderungen entsprechend den vorste-
henden Preisanpassungsklauseln. Anpassungen des Arbeitspreises werden zum Mo-
natsersten der Kalendermonate Januar, April, Juli und Oktober des Jahres vorgenommen, 
Anpassungen des Leistungspreises einmal jährlich zum ................................ . Die schrift-
liche Änderungsmitteilung wird ergänzender Bestandteil dieses Vertrages. 

9.5 Die Preisänderungsfaktoren werden auf vier Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. Wer-
den die den Preisänderungsformeln zugrunde liegenden statistischen Indizes und Tarife 
nicht mehr veröffentlicht oder ungültig, so vereinbaren die Vertragspartner andere in ihren 
wirtschaftlichen Auswirkungen möglichst gleich- oder nahekommende Bezugsgrößen.  

9.6 Änderungen der statistischen Indizes erfolgen entsprechend den Vorgaben der statisti-
schen Landes- bzw. Bundesämter in Abstimmung zwischen Wärmelieferant und Kunde. 
Es sind die veröffentlichten Verkettungsfaktoren anzuwenden. 

9.7 Wenn sich der in 9.3 bezeichnete Arbeitspreis um mehr als 30% gegenüber dem verein-
barten Ausgangspreis geändert hat, so kann jeder Vertragspartner verlangen, dass die 
Angemessenheit der Preisänderungsklausel geprüft wird.  

9.8 Die im Preisblatt angegebene Preise sind Nettopreise zu denen die gesetzlich vorge-
schriebene Mehrwertsteuer hinzukommt.  

10 Messungen und Rechnungslegung 

10.1 Die für die Abrechnung und sonst nach diesem Vertrag notwendigen Messungen erfolgen 
an den jeweiligen Mess- und Abrechnungsstellen im Sinne von Ziffer 3.7. Für Messung, 
Nachprüfung von Messeinrichtungen, Ablesung und Berechnungsfehler gelten die Rege-
lungen in §§ 18 bis 21 der AVBFernwärmeV, soweit nicht in diesem Vertrag etwas ande-
res geregelt ist. 

10.2 Das Abrechnungsjahr endet am ___. ___ eines jeden Jahres, dabei kann der Abrech-
nungszeitraum geringfügig nach oben oder unten abweichen. Die Abrechnung für das vo-
rausgegangene Abrechnungsjahr ist spätestens 4 Wochen nach Ende des Abrechnungs-
jahres dem Kunden zu übersenden. Es sind Abschlagszahlungen von 1/12 der voraus-
sichtlichen Jahreskosten monatlich zu entrichten. Für die erste Abrechnungsperiode wird 
eine monatliche Abschlagszahlung (inkl. Mehrwertsteuer) von _______ € festgelegt. In 
den folgenden Vertragsjahren beträgt die Höhe der monatlichen Abschlagszahlungen 
1/12 der Jahreskosten des jeweilig vorausgehenden Jahres.  
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10.3 Die monatlichen Abschlagszahlungen sind ab Lieferbeginn jeweils vorschüssig bis zum 3. 
Werktag des Monats fällig. Die monatlichen Abschlagszahlungen sind in voller Höhe ohne 
Abzüge zu zahlen. 

10.4 Eingehende Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung angerechnet. 

10.5 Ergibt sich bei der Jahresabrechnung eine Überzahlung durch den Kunden, so wird der 
Guthabenbetrag mit der nächsten fälligen Abschlagszahlung verrechnet. Ergibt sich eine 
Nachzahlungspflicht seitens des Kunden, ist diese mit der nächsten fälligen Abschlags-
zahlung zu leisten. Der Rechnungsbetrag ist in voller Höhe ohne Abzüge zu zahlen. Ziffer 
10.4 gilt entsprechend für beide Vertragspartner. 

10.6 Für den Fall des Verzuges sind beide Vertragsparteien berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz im Sinne von § 1 des Diskontsatz-
Überleitungsgesetzes (BGBl. 1998 I, 1242) zu erheben. Ab dem 1. Januar 2002 gilt der an 
dessen Stelle tretende Zinssatz der Europäischen Zentralbank. Weitergehende Ansprü-
che wegen des Verzuges richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

10.7 Beginnt oder endet die Lieferung innerhalb des Abrechnungszeitraumes, wird der Jahres-
grundpreis tagesanteilig auf 365 Tage berechnet. 

10.8 Bei Beendigung des Vertrages ist binnen 4 Wochen nach Vertragsbeendigung die 
Schlussrechnung zu erstellen. Diese ist 3 Wochen nach Zugang fällig. Ziffer 10.6 gilt ent-
sprechend. 

10.9 Optional: *) 

� Zur Sicherung der dem Wärmelieferanten gegen den Kunden zustehenden Forde-
rungen aus der Wärmelieferung tritt der Kunde die ihm gegen die Mieter in dem/den 
versorgten Grundstück/en zustehenden Mietzinsforderungen in Höhe der Voraus-
zahlungen gemäß Ziffer 10.1 ab. Der Wärmelieferant nimmt die Abtretung an. Er 
wird sich aus dieser Abtretung nur bedienen, wenn der Kunde mit seinen Ab-
schlagszahlungen gemäß Ziffer 10.1 mehr als 8 Wochen im Verzug ist und er den 
Kunden mindestens zwei Mal gemahnt hat. 

11 Versorgungsstörungen, Notdienst und Vertragsstrafe  

11.1 Sollte die Wärmelieferung aus vom Wärmelieferanten zu vertretenden Gründen nicht zu 
dem vereinbarten Zeitpunkt aufgenommen werden, ist dieser auf eigene Kosten zur er-
satzweisen Beheizung bis zur Einsatzfähigkeit der Anlage verpflichtet. Kommt er dieser 
Pflicht nicht nach, ist der Kunde zur Ersatzbeheizung auf Kosten des Wärmelieferanten 
nach einer Ankündigungsfrist von 72 Stunden berechtigt. 

11.2 Der Wärmelieferant wird die technischen Möglichkeiten dafür schaffen, dass der Kunde 
oder ein von ihm benannter Dritter die in Ziffer 2.1 festgelegten Betriebsparameter jeder-
zeit mit vertretbarem Aufwand prüfen kann; das Nähere hierzu ist in Anhang 1 geregelt. 

11.3 Bei der Errichtung der Anlage ist die Möglichkeit der jederzeitigen externen Ersatzbehei-
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zung (z.B. durch Ankopplung eines mobilen Heizcontainers) technisch vorzusehen. Nähe-
res hierzu regelt Anhang 1 zu diesem Vertrag. 

11.4 Der Wärmelieferant wird den Kunden über Versorgungsstörungen oder -unterbrechungen, 
die den vereinbarten Leistungsumfang im Sinne von Ziffer 2.1 und die Beheizung der 
Räumlichkeiten beeinträchtigen, binnen ____ Stunden nachdem er hiervon Kenntnis er-
halten hat, informieren. 

11.5 Unbeschadet dessen wird der Kunde den Wärmelieferanten über eine Nichteinhaltung der 
vertraglich vereinbarten Betriebsparameter gemäß Ziffer 2.1 und über Versorgungsstö-
rungen informieren, sobald er hiervon Kenntnis erhält. Der Wärmelieferant wird dafür sor-
gen, dass diesbezügliche Meldungen jederzeit von ihm angenommen werden können. 
Wird der Wärmelieferant nach einer Meldung im Sinne von Satz 1 tätig, kann er den Er-
satz der ihm durch die Reaktion auf die Störungsmeldung entstandenen Kosten vom 
Kunden verlangen, wenn die Versorgungsstörungen nicht aus seiner Anlage herrühren 
und die vertraglich vereinbarten Betriebsparameter gemäß Ziffer 2.1 eingehalten sind. 

11.6 Im Falle von Versorgungsstörungen, die dem Wärmelieferanten gemäß Ziffer 11.5 be-
kannt werden, oder nach Bekanntwerden solcher Störungen durch von ihm installierte 
Überwachungseinrichtungen wird der Wärmelieferant oder ein von ihm beauftragter Dritter 
binnen 4 Stunden mit der Ursachenfeststellung und Behebung des Mangels beginnen, 
soweit er hiervon am Tage zwischen 8 Uhr und 18 Uhr Kenntnis erhält. Bei Meldungen 
zur Nachtzeit beginnt diese Frist ab 8 Uhr des nächsten Morgens. 

11.7 Sollte die Wärmelieferung aus vom Wärmelieferanten zu vertretenden Gründen ausfallen 
oder schwerwiegend beeinträchtigt sein und nicht innerhalb von 48 Stunden nach Mel-
dung oder Bekanntwerden gemäß Ziffern 11.4 und 11.5 wieder vertragsgemäß aufge-
nommen werden können, ist der Wärmelieferant zur Ersatzbeheizung bis zur Einsatzfä-
higkeit der Anlage auf eigene Kosten verpflichtet. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, ist 
der Kunde zur Ersatzvornahme auf Kosten des Wärmelieferanten nach einer Ankündi-
gungsfrist von weiteren 24 Stunden berechtigt.  

11.8 Treten während der Vertragsdauer Versorgungsstörungen auf und sind die in Ziffer 2.1 
und Anhang 1 festgelegten Betriebsparameter aus vom Wärmelieferanten zu vertretenden 
Gründen für mehr als 6 Stunden pro Tag (in der Zeit von 8 bis 18 Uhr) an mehr als 2 Ta-
gen in einem Kalendermonat oder über mehr als 24 Stunden ohne Unterbrechung in ei-
nem Kalendermonat nicht eingehalten, hat der Kunde einen Anspruch auf Vertragsstrafe 
in Höhe des 52zigsten Teils des Jahresgrundpreises für jeden Fall einer solchen Nicht-
einhaltung vertraglicher Pflichten. Dies gilt nicht, wenn der Wärmelieferant ausreichende 
Maßnahmen zu einer ersatzweisen Beheizung ergreift. Diese Vertragsstrafe wird in der 
Rechnung des Wärmelieferanten ausgewiesen und reduziert entsprechend das Entgelt für 
die gelieferte Wärme. 

12 Haftung und Schadenersatz  

12.1 Der Wärmelieferant weist dem Kunden vor Aufnahme der Wärmelieferung eine Betriebs-
haftpflichtversicherung nach, deren Deckungssumme sich auf mindestens 
_____________ € für Personenschäden und _____________ € für Sachschäden beläuft. 
Während der Laufzeit dieses Vertrages weist der Wärmelieferant auf Verlangen des Kun-

Entwicklung und © Arge  B.E.ST.  -  EUMB Pöschk und S.T.E.R.N. GmbH,  
im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung des Landes Berlin. 

Verwendung – auch in Auszügen – nur mit Einverständnis der Arge B.E.ST. 
 



B.E.ST. Wärmelieferungsvertrag  14 
 

den jederzeit das Bestehen dieser Versicherung erneut nach. 

12.2 Der Wärmelieferant trägt die Gefahr für die von ihm errichtete Anlage und für deren Ver-
lust, Beschädigung oder Untergang, soweit der Schaden nicht schuldhaft durch den Kun-
den verursacht worden ist. *) 

� Die Anlage des Wärmelieferanten wird in der Gebäudeversicherung (Feuer, Was-
ser, Sturm) des Kunden mitversichert. Der Kunde weist dies dem Wärmelieferanten 
vor Aufnahme der Wärmelieferung nach und tritt den Anspruch auf Versicherungs-
leistungen in diesem Umfang wirksam an den Wärmelieferanten ab, der die Abtre-
tung annimmt. Die Abtretung ist der Gebäudeversicherung seitens des Kunden mit-
zuteilen.  

� Der Wärmelieferant versichert seine Anlage gegen die vorgenannten Risiken selbst. 

� Der Wärmelieferant versichert seine Anlage gegen Maschinenbruch. 

12.3 Für Schäden, die der Kunde oder seine Mieter und Pächter durch eine vom Wärmeliefe-
ranten zu vertretende verspätete Aufnahme, Unterbrechung oder Einschränkung der 
Wärmeversorgung erleiden, einschließlich angemessener und rechtlich zulässiger Miet- 
oder Pachtminderungen, haftet der Wärmelieferant ohne die Beschränkungen des § 6 
AVBFernwärmeV aus Vertrag oder unerlaubter Handlung. Die Schadenminderungspflich-
ten des Kunden und seiner Mieter und Pächter bleiben hiervon unberührt.  

12.4 Für Schäden, die nicht aus dem Verantwortungsbereich des Wärmelieferanten, sondern 
dessen Vorlieferanten für Strom und Gas herrühren, gilt § 6 AVBEltV bzw. § 6 AVBGasV 
im Verhältnis der Geschädigten zum Wärmelieferanten.  

12.5 Sollte durch einen Ausfall der Anlage des Wärmelieferanten die Gefahr von Schäden an 
der Hausanlage oder sonstigen Einrichtungen im Gebäude z.B. durch Hochfrieren von 
Heizungs- und Trinkwasserleitungen bestehen, wird der Wärmelieferant gemeinsam mit 
dem Kunden unverzüglich die zur Verhinderung solcher Schäden notwendigen Maßnah-
men ergreifen, sofern ihm dies möglich und zumutbar ist. Kommt er dieser Pflicht nicht 
nach, ist der Kunde zur Ersatzvornahme auf Kosten des Wärmelieferanten nach einer An-
kündigungsfrist von 6 Stunden berechtigt. Im Schadensfall gilt Ziffer 12.3 entsprechend.  

13 Zutrittsrechte, Eingriffsrechte in die Anlage des Wärmelieferanten 

13.1 Der Wärmelieferant hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht entsprechend § 16 AVBFernwär-
meV zu den Grundstücken und Gebäuden des Kunden und zu sämtlichen eigenen Anla-
gen, soweit dies für die Vertragsdurchführung notwendig ist. Hierzu stellt ihm der Kunde 
alle dafür notwendigen Schlüssel zur Verfügung. Alle dem Kunden hierdurch entstehen-
den Kosten trägt der Wärmelieferant. Auf Anforderung des Wärmelieferanten ermöglicht 
der Kunde dem Wärmelieferanten den Einbau von Schlüsseltresoren an geeigneter Stelle. 

13.2 Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde, dem Wärmelieferanten unter Wahrung einer 
Ankündigungsfrist von 4 Wochen gegenüber seinen Mietern und Pächtern ein Zutrittsrecht 
gemäß § 16 AVBFernwärmeV zu verschaffen. 
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13.3 Soweit die Wärmeerzeugungsanlage sich auf dem Grundstück des Kunden befindet, wird 
der Wärmelieferant dem Kunden die Möglichkeit verschaffen, im Notfall und in den in die-
sem Vertrag vorgesehenen Fällen an alle für die Betretung der vom Wärmelieferanten 
genutzten Räumlichkeiten notwendigen Schlüssel zu gelangen.  

13.4 Sofern sich Anlagen oder Anlagenteile des Kunden (z.B. Wärmetauscher) in den vom 
Wärmelieferanten genutzten Räumlichkeiten befinden, hat der Kunde oder ein von ihm 
beauftragter Dritter das Recht, diese Räumlichkeiten zu betreten, um Arbeiten an seinen 
im Heizraum gelegenen Anlagen durchführen zu können; ein Zugriffsrecht auf Anlagen 
des Wärmelieferanten besteht dabei nicht. Soweit sich die Wärmeerzeugungsanlage auf 
dem Grundstück des Kunden befindet, hat dieser das Recht zu Eingriffen in die Anlage 
des Wärmelieferanten in dessen Abwesenheit nur für den Fall von schweren Versor-
gungsstörungen oder schweren Störungen der vertraglichen Beziehungen, insbesondere 
wenn der Wärmelieferant in Vermögensverfall gerät. 

14 Wirtschaftsklausel und Kündigungsrechte 

14.1 Sollten sich in Zukunft die wirtschaftlichen und/oder technischen Bedingungen und Ver-
hältnisse, durch welche die Vereinbarungen dieses Vertrages begründet sind, so wesent-
lich ändern, dass das Festhalten an diesem Vertrag und den darin festgelegten Preisen 
für einen der Vertragspartner eine unbillige Härte bedeuten würde, kann dieser eine ent-
sprechende Änderung dieses Vertrages verlangen. Die Gründe hierfür sind schriftlich und 
nachvollziehbar unter Beifügung aller notwendigen Unterlagen darzulegen. 
Kommt es innerhalb von sechs Monaten nach einem Anpassungsverlangen im Sinne von 
Satz 1 nicht zu einer Einigung, hat jeder Vertragspartner das Recht, den Vertrag aus 
wichtigem Grund mit einer Frist von sechs Monaten zu kündigen. 

14.2 Neben dem in Ziffer 14.1 geregelten Fall ist eine Kündigung dieses Vertrages durch den 
Kunden nur aus wichtigem Grund zulässig. Diese Kündigung kann fristlos erfolgen, insbe-
sondere wenn der Wärmelieferant die Versorgung aus von ihm zu vertretenden Gründen 
einstellt und trotz schriftlicher Aufforderung zur Wiederaufnahme nicht binnen einer Wo-
che nach Zugang der Aufforderung wieder aufnimmt, wegen drohender Zahlungsunfähig-
keit (§ 18 Abs. 2 Insolvenzordnung) oder nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 

14.3 Für eine Kündigung durch den Wärmelieferanten gelten die Regelungen der  
AVBFernwärmeV. 

14.4 Im Falle der Kündigung gemäß Ziffer 14.2 steht dem Kunden (im Rahmen des Insolvenz-
rechts, vgl. § 103 Insolvenzordnung) das Recht zu, die Übereignung der Anlage gegen 
angemessene Erstattung ihres Restbuchwertes zum Zeitpunkt der Vertragsbeendigung zu 
verlangen. Als Restbuchwert gelten die wirtschaftlich angemessenen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten einschließlich nachträglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten, 
vermindert um die bis zur Kündigung geleisteten Anschlusskostenbeiträge gemäß Ziffer 7. 
Der hieraus resultierende Betrag wird weiter vermindert um lineare planmäßige und um 
außerplanmäßige Abschreibungen wegen dauernder Wertminderungen. Die planmäßigen 
Abschreibungen sind so zu bemessen, dass sie die gesamten Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten auf die erstmalig vereinbarte Laufzeit des Vertrages gleichmäßig verteilen.  
Hat der Kunde die Übereignung der Anlage verlangt, so ist er von diesem Zeitpunkt an 
berechtigt, alle dem Wärmelieferanten überlassenen Räume und alle Anlagen des Wär-
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melieferanten in Besitz zu nehmen und zu nutzen. 

14.5 Ist die Funktionsfähigkeit der Anlage so schwerwiegend beeinträchtigt, dass deren In-
standsetzung binnen einer Woche nach Inbesitznahme durch den Kunden nicht möglich 
ist, oder wenn die zu erwartenden Kosten der Instandsetzung nicht mehr in einem wirt-
schaftlich angemessenen Verhältnis zur Lebensdauer der Anlage stehen, kann der Kunde 
im Kündigungsfall im Sinne von Ziffer 14.2 statt der Übereignung der Anlage deren unver-
zügliche Entfernung auf Kosten des Wärmelieferanten verlangen. Das gleiche gilt, wenn 
während der Laufzeit dieses Vertrages mehr als dreimal eine Vertragsstrafe gemäß Ziffer 
11.8 geleistet wurde. 

15 Sonstiges 

15.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

15.2 Sollte eine Vertragsbestimmung rechtsunwirksam sein oder werden, vereinbaren die Ver-
tragspartner, dass dadurch die Gültigkeit des Vertrages im übrigen nicht berührt werden 
soll. Sie verpflichten sich, in diesem Fall rechtsunwirksame Bestimmungen durch andere 
im wirtschaftlichen Ergebnis diesen gleichkommende Bestimmungen zu ersetzen. 

15.3 Sollte in diesem Vertrag ein regelungsbedürftiger Punkt versehentlich nicht geregelt wor-
den sein, verpflichten sich die Vertragspartner, diese Lücke im Sinne dieses Vertrages 
durch eine weitere Vereinbarung zu schließen. 

15.4 Eine Übertragung dieses Vertrages auf einen Dritten seitens des Wärmelieferanten bedarf 
der Zustimmung des Kunden. Diese darf nur aus wichtigem Grund verweigert werden.  

15.5 Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf 
einen etwaigen Rechtsnachfolger zu übertragen und diesen zu verpflichten, die Rechte 
und Pflichten auch einem Rechtsnachfolger aufzuerlegen. Verstößt eine der Vertragspar-
teien gegen diese Verpflichtungen, so ist die andere zur fristlosen Kündigung und zur Gel-
tendmachung von Schadenersatz berechtigt. 

15.6 Soweit der Wärmelieferant aus der Wärmeerzeugungsanlage im Sinne von Ziffer 0.3 an-
dere Grundstücke mit Wärme und/oder Strom versorgen will, ist er verpflichtet, den Kun-
den hierüber zu informieren und ihm Name und Anschrift seiner Vertragspartner vor Un-
terzeichnung entsprechender Verträge zur Kenntnis zu geben. Der Kunde ist mit einer 
Weitergabe dieser Angaben zu seiner Person ebenfalls einverstanden. 

15.7 Die Eigentumsverhältnisse an der Anlage des Wärmelieferanten im Sinne von Ziffer 3 und 
Forderungsabtretungen sind offenzulegen. 

15.8 Der Wärmelieferant kann sich Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen bedienen und haftet 
für diesen Personenkreis im gesetzlichen Umfang, soweit durch diesen Vertrag nicht et-
was anderes vereinbart worden ist. 

15.9 Die AVBFernwärmeV in der jeweils gültigen Fassung ist anwendbar, soweit nicht in die-
sem Vertrag etwas anderes vereinbart worden ist. Der zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses gültige Verordnungstext ist diesem Vertrag in Anhang 6 beigefügt. 
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16 Anhänge 
 

Folgende Anhänge sind Bestandteile dieses Vertrages: 
 
Anhang 1: Technische Anforderungen an die Anlage und die Messeinrichtungen.....................I 

Anhang 2: Bauliche Maßnahmen...............................................................................................II 

Anhang 3: Eigentumsgrenzen / Übergabestellen / Mess- und Abrechnungsstellen .................III 

Anhang 5: Dienstbarkeit (MUSTER) ........................................................................................ IV 

Anhang 7: Preisblatt................................................................................................................. VI 

Anhang 9: AVBFernwärmeV ................................................................................................... VII 

Anhang 8: Ausschreibung vom xy.xy.zzzz............................................................................. VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________, den ________________ _________________, den ________________
  
  
  
(Kunde) (Wärmelieferant) 
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Anhang 1: Technische Anforderungen an die Anlage und die Messeinrichtungen 
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Anhang 2: Bauliche Maßnahmen  
 

Bauteil Planung 
 
 
 
 
 

WL / WA 

Bau  
 
 
 
 
 

WL / WA 

Übernahme 
der Investi-
tionskosten 

 
 
 

WL / WA 

Eigentum 
(während 
der Ver-

tragslauf-
zeit) 

 
WL / WA 

Instand-
haltung und 

Wartung  
 
 
 

WL / WA 

Endschaft
 
 
 
 

(Verbleib /  
Ausbau) 

Wärmeer-
zeugungs-
anlage 

WL WL WL WL WL  

Heizraum       

Schornstein       

Abgasanla-
ge 

      

Weiter An-
lagenteile 
gem. 
Anhang 3 

      

 
 
WL = Wärmelieferant 
WA= Kunde 
 
 
Endschaft: 
Verbleib:  
Der Wärmelieferant übereignet kostenfrei dem Kunden das Bauteil in einem der Betriebsdauer 
einer ordnungsgemäß gewarteten und instand gehaltenen Anlage üblicherweise entsprechen-
den Zustand.  
 
Ausbau: 
Der Wärmelieferant entfernt das Bauteil gemäß der in Ziffer 4a.) getroffenen Regelungen. 
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Anhang 3: Eigentumsgrenzen / Übergabestellen / Mess- und Abrechnungsstellen 
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Anhang 4: Dienstbarkeit (MUSTER)  

Eintragungsbewilligung für eine  
beschränkte persönliche Dienstbarkeit  

(gemäß § 1090 BGB) 
 
 
Herr/Frau ________________________________ 
  
Straße ________________________________ 
  
Ort  ________________________________ 
  
  
ist/sind im Grundbuch von _______________________________ 
  
für  _______________________________ 
  
Band _______________________________ 
  
Blatt _______________________________ 
  
Flur _______________________________ 
  
Flurstück/e _______________________________ 
 
als Alleineigentümer / Miteigentümer / Erbbauberechtigte◊) eingetragen. 
 
 

Der / die Alleineigentümer / Miteigentümer / Erbbauberechtigte ◊) hat / haben mit 
_________________________________ (nachfolgend Wärmelieferant) am _______________ 
einen Wärmelieferungsvertrag für oben bezeichnetes Grundstück geschlossen und bewilligt / en 
und beantragt / en zur Durchführung dieses Vertrages hiermit zu Gunsten des Wärmelieferan-
ten die Eintragung folgender  
 
beschränkter persönlicher Dienstbarkeit 
 
an rangbereitester Stelle: 
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1 Rechte des Wärmelieferanten 

1.1 Der Wärmelieferant hat das ausschließliche Recht, eine Anlage zur Wärmeversorgung 
und ggf. zur Stromversorgung / mittels Heizstation(en) und ggf. Blockheizkraftwerk(en) 
(nachfolgend Anlage) für die Versorgung des genannten Grundstücks und Versorgung 
anderer Grundstücke auf dem belasteten Grundstück zu errichten und zu betreiben. 

1.2 Der Wärmelieferant hat das Recht, alle zur Versorgung anderer Grundstücke im Rahmen 
eines Energieverbundes erforderlichen Versorgungsleitungen auf dem Grundstück und in 
den damit verbundenen Gebäuden zu errichten, zu verlegen und zu betreiben. 

1.3 Weiterhin hat der Wärmelieferant das Recht, die für den Betrieb der unter Ziffer 1.1 dieser 
Dienstbarkeit genannten Anlage und die eingesetzten Energieträger erforderlichen Lager- 
und Betriebseinrichtungen zu errichten und zu betreiben; 

1.4 das Grundstück jederzeit selbst oder durch Beauftragte zu betreten und alle mit der Er-
richtung, der Verlegung, dem Betrieb, der Überwachung, der Instandhaltung, Änderung 
oder Entfernung der Anlagen, Leitungen und sonstigen Nebenanlagen zusammenhän-
genden Arbeiten dort auszuführen oder ausführen zu lassen. 

2 Pflichten des / der Eigentümer(s) / Erbbauberechtigten 

2.1 Der / die Eigentümer oder Erbbauberechtigte wird / werden alle Maßnahmen unterlassen, 
die für den Betrieb der Anlagen und Versorgungsleitungen von Nachteil sein können. Ins-
besondere sind ausreichende Sicherheitsabstände zu den Anlagen und Leitungen einzu-
halten. 

2.2 Der / die Eigentümer oder Erbbauberechtigte wird / werden keine eigenen Anlagen zur 
Versorgung des Grundstücks mit Wärme / Strom errichten oder betreiben oder Dritte 
hiermit beauftragen, sofern er / sie hierzu nicht durch Vertrag mit dem Wärmelieferanten 
berechtigt ist / sind. 

3 Sonstiges 

Die in Ziffer 1.1 genannten Rechte des Wärmelieferanten erlöschen mit der Kündigung 
oder fristgemäßen Beendigung des o.a. Wärmeliefervertrages oder bei Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Wärmelieferanten. Die Dienstbarkeit insge-
samt erlischt, wenn zudem das Grundstück gemäß Ziffer 1.2 nicht mehr für Versorgungs-
leitungen zur Absicherung des Bestandes eines Energieverbundes mit benachbarten 
Grundstücken benötigt wird. 

4 Jahreswert der Dienstbarkeit 

Der Jahreswert dieser Dienstbarkeit beträgt € ___________________. 
 
 
__________________________________, den _________________ . 
(Beglaubigte Unterschrift des Eigentümers / Erbbauberechtigten) 

Entwicklung und © Arge  B.E.ST.  -  EUMB Pöschk und S.T.E.R.N. GmbH,  
im Auftrag der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung des Landes Berlin. 

Verwendung – auch in Auszügen – nur mit Einverständnis der Arge B.E.ST. 
 



B.E.ST. Wärmelieferungsvertrag  (Anhang) VI 
 

Anhang 5: Preisblatt 
 
Gebäude / Adresse:  
 
 
 
Vertragslaufzeit  Jahre 
 
 
 
Anschlusskostenbeitrag (netto zzgl. MWSt.)  

Anschlusskostenbeitrag bei Einmalzahlung € 

Anschlusskostenbeitrag bei Ratenzahlung  
(Summe der Raten) 

€ 

Ggf. Monatsrate Anschlusskostenbeitrag € 
 
 
Basispreis für leichtes Heizöl gemäß Index B  
(Ziffer 9.3) 

€ / hl 

 
 
Wärmepreise bei Versorgungsbeginn  
(netto zzgl. MWSt.) 

 

 
Leistungspreis / Grundpreis  

Basiswert Leistungspreis €/kW 

Jahresgrundpreis €/a 

Fixanteil Leistungspreis in % 

VI (Variabler Anteil Jahresgrundpreis Instandhaltung) in % 

VL (Variabler Anteil Jahresgrundpreis (Lohn) in % 
 

Arbeitspreis  

Basiswert Arbeitspreis €/MWh 

Fixanteil Arbeitspreis in % 

VB Variabler Anteil Arbeitspreis (Brennstoff) in % 

VS Variabler Anteil Arbeitspreis (Betriebsstrom) in % 
 

Monatliche Abschlagszahlung bei Vertragsbeginn
für die Wärmelieferung netto zzgl. MWSt. 

 
€ 
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Anhang 6: AVBFernwärmeV 
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Anhang 7: Ausschreibung vom xy.xy.zzzz 
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